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Bekanntgabe 
 

an den Verwaltungsausschuss  
über den Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 

 
 
 
Kommunale Wärmeplanung 
 
Die Kommunale Wärmeplanung wird, entgegen der Vorlage (V10/23) vom Februar 2023, nun 

nicht mehr mit einer Förderquote von 90 % bezuschusst, da die Förderung für Mittel- und 

Oberzentren zurückgezogen wurde (Helmstedt = Mittelzentrum).  

Der Wegfall der Bundesförderung soll durch die Länder ausgeglichen werden (jedoch nicht in 

Höhe von 90 %). Das Land Niedersachsen sieht für die Erstellung der Wärmeplanung einen 

dauerhaften Kostenausgleich von 16.000 €/Jahr zzgl. 0,25€/Einwohner (2024-2026) und 

3000€/Jahr zzgl. 0,25€/Einwohner (ab 2027) für die Fortschreibung vor. 

 

Die Durchführung einer Kommunalen Wärmeplanung verliert dadurch trotzdem nicht an Dring-

lichkeit. Die Verwaltung wird eine neue Vorlage erarbeiten um möglichst trotzdem noch dieses 

Jahr in die Beauftragung zu kommen, da die Auswahl von geeigneten Ingenieurbüros (Fach-

kräftemangel) begrenzt ist.  

 
 
 
(Henning Konrad Otto) 
 
 
 
 
Anlagen: 1.) Auszug aus der Novelle des NKlimaG  
 
 

 
 

 


















